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RS OGH 1993/8/19 15Os91/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.08.1993

Norm

StPO §259 Z3

Rechtssatz

Das Fehlen des Verfolgungsantrages der in ihren Rechten verletzten Person stellt ein Verfolgungshindernis dar, das

zum Freispruch nach der Z 3 des § 259 StPO führt. Die irrige Anführung der Z 1 begründet jedoch keine Nichtigkeit.

Entscheidungstexte

15 Os 91/93
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